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«Blaues Gold» wurde zu selbstverständlich
Ein Vortrag der Volkshochschule Schwyz informierte über das Trinkwasser und wie es geschützt wird. 

Josias Clavadetscher

Jeder und jede beansprucht es jeden 
Tag und in beliebigen Mengen: das 
Trinkwasser. Nur ist es heute so selbst-
verständlich geworden, dass man sich 
nicht gross Gedanken macht, wo es ge-
fasst, wie es transportiert, wie aufberei-
tet und vor allem wie dieses «blaue 
Gold» geschützt wird. Ein Vortrag von 
Andrea Ego, Abteilungsleiterin und 
Geologin vom kantonalem Amt für 
Umwelt und Energie, hat in diese Rich-
tung einiges an «Aufklärung» geboten. 

Generell gesagt: Das Trinkwasser 
im Kanton Schwyz weist eine hohe 
Qualität auf, ist unter normalen Um-
ständen bestens gesichert und ge-
schützt und in mehr als ausreichender 
Menge vorhanden. «Trinkwasser ist ein 
Lebensmittel», betonte die Referentin, 
und unterstehe deshalb der Lebensmit-
telgesetzgebung. 

Mehr als die Hälfte 
ist Quellwasser
Pro Person und Tag werden im Kanton 
Schwyz zwischen 250 und 290 Liter 

Trinkwasser verbraucht. 55 Prozent da-
von stammen aus Quellen, 40 Prozent 
aus Grundwasserförderung und nur 
5  Prozent aus der Aufbereitung von 
Seewasser. Schwyz steht damit viel bes-
ser da als der Landesdurchschnitt, der 
je 40 Prozent Quell- und Grundwasser 

kennt, 20 Prozent aufbereitetes See-
wasser.

260 Schutzzonen und fünf 
Freihaltezonen ausgeschieden
Für die Bereitstellung und Versorgung 
sind die Schwyzer Gemeinden zustän-
dig, entweder durch eigene Wasserwer-
ke oder in Vergabe von Konzessionen 
durch öffentliche Wasserversorgungen. 
Insgesamt bestehen rund 50 öffentli-
che Wasserversorgungen. Diese haben 
genaue Auflagen einzuhalten und wer-
den pro Jahr zwei- bis viermal durch das 
Laboratorium der Urkantone auf die 
Wasserqualität in genügender Menge 
hin kontrolliert.

Die Wasserversorger müssen zu-
dem die Löschwassergarantie erfüllen, 
ihre Kunden über die Wasserqualität 
informieren und die Resilienz absi-
chern. Das heisst, wenn eine Bezugs-
stelle ausfällt, muss eine andere zur 
Verfügung stehen. 

Für die Siedlungsentwicklung rele-
vant sind die Schutzzonen. Diese sind 
für Quell- und Grundwasserpumpge-
biete ab den 1960er-Jahren eingeführt 

worden. Im Kanton bestehen heute 
rund 260 solche Schutzzonen. Zusätz-
lich sind grössere sogenannte Freihal-
tezonen ausgeschieden worden, um für 
die Zukunft gesichert zu sein. Solche 
bestehen in Alpthal, im Felderboden, 
bei Wangen-Schübelbach und zwei im 
Muotatal. 

Die Schutzzonen führen immer 
wieder zu Nutzungskonflikten, bestä-
tigte Andrea Ego. Typisch ist zum Bei-
spiel die Schutzzone im Rabennest bei 
Einsiedeln, welche in unmittelbarer 
Nähe zur Kläranlage liegt. Der Bezirk 
Einsiedeln ist nun daran, in nicht ge-
fährdetem Gebiet eine Neuanlage zu 
erstellen.

Ein anderer Konflikt betrifft die 37 
öffentlichen Laufbrunnen im Hauptort 
Schwyz. Diese werden von den Mythen-
quellen gespiesen. Weil das Quellgebiet 
stark überbaut worden ist und damit der 
Trinkwasserschutz nicht mehr gegeben 
war, wurde die Schutzzone aufgehoben. 
Die öffentlichen Laufbrunnen müssten 
nun mit «kein Trinkwasser» gekenn-
zeichnet oder an die Versorgung der 
Dorfgenossenschaft angeschlossen 

werden. Zu dieser Thematik ist ein Bun-
desgerichtsentscheid angestrebt wor-
den und noch hängig. 

Allerdings sind diese beiden Bei-
spiele eher die Ausnahme. Nur ein 
Zehntel der Schutzzonen im Kanton 
Schwyz sind erst provisorisch ausge-
schieden, die übrigen sind alle ab-
schliessend definiert. Auch die Belas-
tung des Trinkwassers ist im Vergleich 
zu den Versorgern im Mittelland un-
gleich tiefer. Pro Jahr werden im Kan-
ton nur einer oder zwei Vorfälle ver-
zeichnet, dass Grenzwerte überschrit-
ten werden. Dazu kommt, dass alle 
professionellen Wasserversorgungen 
«sehr engagiert» seien und riesige 
Grundwasserreserven vorhanden sind, 
betonte Geologin Ego. 

Hinweis
Weitere Vorträge zum Thema «Wasser» 
finden am 7. April (Kraftwerke und Kon-
zessionen), 27. Mai (Nachhaltiger Um-
gang und Schutz) und am 16. Juni (Was-
ser und Klimawandel) statt, jeweils im 
Mythensaal des Hotels Wysses Rössli 
in Schwyz, mit Beginn um 19.30 Uhr. 

Den eigenen Eltern über 400’000 Franken abgeknöpft
Das Strafgericht verurteilte einen 53-jährigen Schweizer zu einer bedingten Freiheitsstrafe.

Ruggero Vercellone

Der heute 53-jährige Schweizer aus 
dem inneren Kantonsteil schreckte 
zwischen Januar 2022 und März 2024 
nicht davor zurück, die gesundheitli-
che Notlage seiner betagten Eltern 
auszunützen, um seine Finanznöte zu 
lindern. Nun wurde er vom Schwyzer 
Strafgericht verurteilt. Da sein Vater 
an Demenz erkrankt war und seine 

Mutter mit der Erledigung der finan-
ziellen Angelegenheiten überfordert 
war, liess sich der Sohn die Vollmach-
ten über die Konti der Eltern geben.

So konnte er per E-Banking oder 
Twint über die Gelder seiner Eltern 
verfügen. Zudem hatte er über eine 
Debitkarte Zugang zu einem Sparkon-
to der Eltern. Diese Karte hatte ihm 
sein Vater bereits vor einigen Jahren 
als «Notfalllösung» überlassen.

«Ohne Wissen und Einwilligung 
seiner Eltern» bezog der Beschuldigte 
laut Anklageschrift während rund zwei 
Jahren in vielen Tranchen insgesamt 
über 438’000 Franken von den Konti 
seiner Eltern.

Mit dem Geld hat er 
seine Schulden bezahlt
Das so veruntreute Geld brauchte er 
für seinen Lebensunterhalt und um 

seine eigenen Schulden zu bezahlen. 
Wie das Ganze aufgeflogen ist, ist we-
der in der Anklageschrift zu lesen noch 
war es Thema am Prozess, der im ab-
gekürzten Verfahren verhandelt wur-
de.

Das Strafgericht verurteilte den 
Schweizer wegen mehrfacher Verun-
treuung zum Nachteil von Angehöri-
gen zu einer Freiheitsstrafe von 24 
Monaten. Der Vollzug der Strafe wur-

de bedingt bei einer Probezeit von 
zwei Jahren ausgesprochen. Für die 
Rückzahlung des veruntreuten Geldes 
haben die nun durch einen Amtsbei-
stand vertretenen Eltern bereits die 
Zwangsvollstreckung auf den unange-
fochten gebliebenen Zahlungsbefehl 
erreicht. Schliesslich hat der Verurteil-
te auch die Verfahrenskosten im Be-
trag von einigen Tausend Franken zu 
begleichen.

Zeughausareal: Wasser 
nicht mehr aus Brunnen
Seewen Bis anhin versorgte die Quell-
wasserversorgung Brunnen AG (QWV) 
das Zeughausareal plus weitere daran 
angeschlossene Liegenschaften mit 
Wasser ab der Hauptleitung, welche 
von den Quellen im Lauerzerberg nach 
Brunnen führt.

Im Zuge der geplanten Entwicklung 
und Steigerung der Nutzungsintensität 
im Zeughausareal sei aber eine Erneue-
rung der Zuleitung unabdingbar, wie es 
in einer Mitteilung heisst. Ausserdem 
müsste für die Versorgungssicherheit 
eine zweite Verbindung in das Gebiet 
erstellt werden.

Für die betroffenen Bezüger 
ändert sich nichts
Da die Dorfgenossenschaft Schwyz 
(DGS) mit ihrem Leitungsnetz rund um 
das Zeughausareal bereits heute über 
eine gute Erschliessung verfüge, haben 
die beiden Versorgungen beschlossen, 
dass das Gebiet ab dem 31. März von 
der DGS erschlossen wird.

Für die vor Ort betroffenen 
Bezügerinnen und Bezüger von Wasser 
ändere sich nichts, wie es in einer Mit-
teilung heisst. Die Umstellung vom 
einem Netz auf das andere wird so ge-
plant, dass kein Wasserunterbruch ent-
steht. Die Dorfgenossenschaft Schwyz 
leistet für die Gebietsabtretung der 
Quellwasserversorgung Brunnen eine 
einmalige Entschädigung von 150’000 
Franken. (pd/lai)

 

Kreisel Höchenen bleibt vorerst unbeleuchtet
Eine Beleuchtung war gemäss Regierungsrat nie vorgesehen. Die Situation werde aber weiterhin beobachtet.

Petra Imsand

Seit dem Sommer rollt der Verkehr von 
Brunnen nach Schwyz beim Autobahn-
anschluss über einen provisorischen 
Kreisel. Über die Autobahnauffahrt ist 
eine Fussgängerüberquerung eingerich-
tet – eine Beleuchtung für diesen Krei-
sel oder die Fussgängerquerung gibt es 
bislang aber nicht.

SVP-Kantonsrat Thomas von Euw 
(Ingebohl) macht sich deswegen Ge-
danken zur Sicherheit. In einer Kleinen 
Anfrage wollte er von Regierungsrat 
André Rüegsegger wissen, ob zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit Strassen-
laternen beim Kreisel geplant sind, wie 
die Sicherheit für verschiedene Ver-
kehrsteilnehmer eingeschätzt wird und 
ob sich die Regierung für eine Beleuch-
tung einsetzen wird.

Sicherheit wird 
im Auge behalten
Diese sieht aktuell keine Notwendig-
keit. Der Kreisel wurde im Rahmen des 
Projekts N4 Neue Axenstrasse geplant 
und umgesetzt, wobei der Bund als Be-
treiber fungiert.

In der Antwort hält Regierungsrat 
André Rüegsegger fest, dass solche Kno-
tenanlagen ausserorts in der Regel nicht 
beleuchtet werden. Dennoch wurden 
vorsorglich Leerrohre verlegt, um eine 

Nachrüstung zu erleichtern, falls dies er-
forderlich wird. Die Verkehrssicherheit 
habe sich im Vergleich zur vorherigen T-
Kreuzung verbessert, insbesondere 
durch die niedrigere Geschwindigkeit 

und die Reduktion von Strassenquerun-
gen. «Das Tiefbauamt und die Kantons-
polizei werden die Verkehrssicherheit 
beim Kreisel Höchenen im Auge behal-
ten. Falls sich Anzeichen dafür ergeben, 

dass eine Strassenbeleuchtung infolge 
eines offensichtlichen Sicherheitsdefi-
zits zu erwägen ist, wird sich der Kanton 
beim Astra entsprechend einsetzen», 
heisst es in der Antwort weiter.

Der temporäre Kreisel Höchenen wurde als Bestandteil des Projekts N4 Neue Axenstrasse realisiert. Bild: Petra Imsand

Andrea Ego mit einem interessanten 
Referat zum Trinkwasser.
 Bild: Josias Clavadetscher

 


